
II- 4J>~-d' der BeHagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 5, Dez ... t972 

1\nfrage 

der Abqeordneten Dr. Reinhart , Weisz, Ulbrich, ~J[uro.,.ratz, 

Herta ;;'1inkler, Treiclj.l, ~'1ielandner, Ortner, 

Robak 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betrefferid;Nichtrichterliches Personal. 

Das nichtrichterliches Personal befaßt sich derzeit mit mehreren 

Problemen dienst- und besoldungsrechtlicher Art, wobei folgende 

Punkte hervorgehoben werden: 

1. Vollstreckungsfachnrüfung: 

Die GHG-Novelle 1970, BGB1.Nr. 2tl3/1970, schafft die aöglich­

keit, daß Justizbedienste nach erfolgreicher Ablegung der Gerichts­

voll zieherprlifung und der Vollstreckungsfachprüfung in den 

Fachdienst bei Gericht (Dienstzweig 82) überstellt werden kBnnen. 

Derzeit kann die Ablegung einer Vollstreckungsfachprüfung,noch 

nicht erfolgen, da hiefür noch keine Prüfungsvorschriften bestehen. 

2. "Justizschliler": -_._----- --'-._~---'._- - -- -_ ... 
. SI.. (J t' In Justlzresortql~t es elne Gru~pe von B-Beamten us 1Z-

. J . 

schftler), welche trotz ihrer mehr als 27-jährigen Dienst-

zeit noch immer nicht die VI. Dienstklasse erreicht haben, Ob\'lOhl 

sie zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Justizdienst die für den 

gehobenen :!<'achdienst erforderlichen Voraussetzungen nachweisen 

konnten und 'tl?ihrend ihrer gesamten Dienstzeit fast aussc:t).ließend 

T,1.tic:rkei ten ausübten, die für die Vervlendungsgruppe B vorgesehen 

sind. 

Im Bereicherder Finanzverwaltung wurde das ~hnliche Problem der 

sogenannten "Jung:nänner" vor einiqer Zeit einer Lösung zuge­

~ührt. Dort wurde der Uberstellungsverlust von 4 Jahren bereits 
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beseitigt. Die Gefallr einer ungl~ichm~ßigen Behandlftng von 

"Ersatzmat:uranten" ~,,,ürde nicht eintreten, da die ehemaligen 

"Justizschüler" zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Justizdienst 

oder sotitestens nach einem Jahr (Rechtspflegeranwerter) die 

Erfordernisse des gehobenen Fachdienstes aufzuweisen hatten. 

3. Vollzuqs- und i'Jecreqebühren: ._-----_. ------_._--"'-'._----

Im Jahre 1970 wurde dem Bundesministerium für Justiz vom 

Zentralausschuß ein Entwurf zu einem Vollzugs- und Wegegeühren­

gesetz übersandt. Am 23. Oktober 1972 fanden diesbezügliche 

Besnrechungen im Bundeskanzleramt statt. dem zu Fol~e sich eine 

Lasung des Verhandlungsgegenstandes abzeichnen soll. 

Für die bei Gericht im Geldverkehr tätigen Beamten besteht 

das Problem der Fehlgeldentsch!idiqung. Um Dienstrechtliche 

Nachteile zu vermeiden, werden Fehlbetr~ge, die durch ein Ver­

sehen entstehen, von den betreffenden gedeckt. Die bei· der Post 

t~tigen Bediensteten erhalten beispielweise längst eine Fehl­

geldentschädigung. 

~~ Rec~tsnfleger: 

Eine Erweiterung des Wirkungskreises des ~echtspflegers in 

Zivilprozess~achen (Todeserklärungserfahren~~Konkurs- und Aus­

gleichserfahrung , des Ausserstreitsrechtspflegers (Regelung 

der Rechtsverhältnisse an der T'Johnunqseinrichtung und den 

sonstigen Hausrat nach der 6. DVEheG.) und besonders die Ein­

führung eines Rechtspflegers in Strafsachen wird nachdrücklich 

angestrebt. Demzufolge wird auch ein zeitgem~ßes Dienstrecht für 

Rechtspfleger angestrebt. 

Nur für den bei einem großen Gericht tätigen Verwaltungs­

beamten ist es ohne 'l1ei teres mc)glich, die Dkl. VII zu erreichen i 
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.# 

fUr den Rechtsofleger jedoch ist die Bef5rderunq in die Dkl.VII 

bisher ausgeschlossen. Dabei muß berUcksichtigt werden, daß die 

Tatigkeit eines Rechtspflegers keineswegs geringer eingeschätzt 

t;;'erden kann I als die eines Ve rvla1 tungsbeamten. 

Im Interesse eines entsprechenden Nachwuchses im Bereiche 

der GrundbuchfUhrer wird die Einstufung in di~ Dkl. V dieser 

Bediensteten angestrebt. 

8. Gleitende Arbeitszeit: 

Zahlreiche Kollegen des Nichtrichterlichen Personals sind 

an der gleitenden Arbeitszeit interessiert. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen hiefür wären geschaffen. Es 

könnte nunmehr an bestimmten Dienstelien probevIeise die Ein­

führung vorgenommen \'lerden. 

Zu den Punkten 1. bis 8. stellen die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Bundesminister für Justiz nachstehende 

A n fra g e: 

1. Mit welchen den unter Punkt 1 bis 8 genannten Personal­

vlünschen befaßt sich derzeit das Bundesministerium für Justiz? 

2. Helche Punkte sind bereits in ein konkretes Stadium· der Real­

isierung getreten? 

3. Welche Punkte werden in absehbarer Zeit einer DosltiVen Er-

ledigunq zugeführt werden? J ... 
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